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§ 139 BaSAG Ubermittlung von
Informationen uber die

Abwicklungsvoraussetzungen

BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

§139.

Gelangt die Abwicklungsbehdrde zu der Einschatzung, dass ein Institut oder ein Unternehmen gemaR § 1 Abs. 1 Z 2 bis
4, das Tochterunternehmen einer Gruppe ist, die Voraussetzungen der 88 49 oder 52 erflllt, so hat sie der fur die
Gruppenabwicklung zustandigen Behorde, der konsolidierenden Aufsichtsbehdrde sowie den Mitgliedern des fur die

Gruppe zustandigen Abwicklungskollegiums folgende Informationen zu tGbermitteln:

1. 1.lhre Einschatzung, dass das Institut oder das Unternehmen gemal38 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die Voraussetzungen der

88 49 oder 52 erfullt; und
2. 2.Angaben zu den Abwicklungsmafinahmen oder InsolvenzmafRnahmen, die die Abwicklungsbehoérde im Fall des
betreffenden Instituts oder betreffenden Unternehmens gemaR § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 fur zweckmal3ig erachtet.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/139
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/1
file:///

	§ 139 BaSAG Übermittlung von Informationen über die Abwicklungsvoraussetzungen
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


